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§ 55  Gesamtverantwortung; Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen; Anzeigepflicht 
 
(1) Die Gesamtverantwortung für die Weiterbildungen trägt die Weiterbildungseinrichtung.

(2) 1Weiterbildungseinrichtungen bedürfen für die Durchführung der Weiterbildungen nach § 52 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4 der staatlichen Anerkennung durch die zuständige Behörde. 2Die staatliche Anerkennung wird auf 
Antrag erteilt, wenn

1.  die Leitung der jeweiligen Weiterbildung über die geeignete fachliche und pädagogische Qualifikation 
verfügt,

 
2.  fachlich und pädagogisch geeignetes Unterrichtspersonal eingesetzt wird,

 
3.  ein Konzept zur Umsetzung sämtlicher Module vorgelegt wird und

 
4.  die Weiterbildung entsprechend den Vorschriften dieser Rechtsverordnung durchgeführt wird.

 
3Art. 42a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Frist für die Entscheidung vier Monate beträgt.

(3) Die von einem anderen Land erteilte Anerkennung steht der Anerkennung nach Abs. 2 gleich.

(4) 1Änderungen der nach Abs. 2 Satz 2 maßgeblichen Voraussetzungen sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich anzuzeigen. 2Die anerkannten Weiterbildungseinrichtungen sind verpflichtet, der zuständigen 
Behörde auf Anforderung über die entscheidungsrelevanten Tatsachen zu berichten, erforderliche 
Nachweise vorzulegen und bei Überprüfungen mitzuwirken.

(5) Die staatliche Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Anerkennung im Zeitpunkt der Erteilung nicht gegeben waren und diesem Mangel trotz Aufforderung der 
zuständigen Behörde innerhalb einer gesetzten Frist nicht abgeholfen wird.

(6) Die staatliche Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung 
weggefallen sind und diesem Mangel trotz Aufforderung der zuständigen Behörde nicht innerhalb einer 
gesetzten Frist abgeholfen wird.

(7) Im Falle der Rücknahme nach Abs. 5 oder des Widerrufs nach Abs. 6 ist die Weiterbildungseinrichtung 
verpflichtet, der zum Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs bereits an der Weiterbildung 
teilnehmenden Person die Beendigung ihrer Weiterbildung zu ermöglichen.


